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Aus der veterinar-chirurgischen Klinik der Universitat Ziirich
(Prof. Dr. K. Ammann)

Die forensische Bedeutung der Injektionsschﬁden

Von K Ammann

Trotzdem es sich bei der Injektion um einen kleinen, viel geiibten opera-
tiven Eingriff handelt, kommt es dabei gelegentlich zu Komplikationen, die
fiir den Tierarzt sehr unangenehm sein konnen, insbesondere wenn dieselben
zum Tode des Patienten fithren und vom Eigentiimer des Tieres Schaden-
ersatzanspriiche gestellt werden. Somit erhebt sich die Frage, unter welchen
Bedmgungen der Tierarzt haftpflichtig ist.

In seiner Vorlesung iiber gerichtliche Tierheilkunde und in Vortragen
hat Professor H. HeuBer stets darauf hingewiesen, dal nach Schweizer
Recht die Behandlung eines Tieres so geschehen soll, wie es den allgemein
anerkannten Grundsitzen der Veterinirmedizin entspricht. Entscheidend
ist das Verfahren an sich, das der Tierarzt angewandt hat und nicht der Er-
folg. Ein Verschulden liegt bei pflichtwidrig unterlassener oder vernach-
lassigter Behandlung, bei leichtsinnigerweise angestellten, gewagten Ver-
suchen oder bei Kunstfehlern vor. Letztere bestehen in einem Handeln
gegen die anerkannten Regeln der Tiermedizin. Dagegen gereicht nicht jeder
Kunstfehler zum Verschulden, da Fehlgriffe bei einem so vielgestaltigen und
verschiedenen Auffassungen Raum bietenden Beruf unvermeidlich sind.

Jeder zur Haftbarmachung des Tierarztes fithrende Injektionsschaden
muf} deshalb daraufhin gepriift werden, ob bei der Injektion gegen die an-
erkannten Regeln der Tiermedizin verstoBen wurde. Trotzdem es sich um
einen sehr einfachen, alltéglichen Kingriff handelt, liegen viel komplexere
Verhiltnisse vor, als im allgemeinen angenommen werden. Es war dies auch
ein Grund, weshalb Koller in seiner Arbeit iiber Injektion und Infektion
(Dissert. Ziirich 1947) und Willener durch Untersuchungen iiber die
Mechanik der Injektion und Verunreinigung des Stichkanals (Dissert. Bern
1948) in die Zusammenhéinge zwischen der Injektion und deren Komplika-
tionen Klarheit zu bringen versuchten. Die Resultate dieser beiden Arbeiten

-zeigen, daBl am Zustandekommen eines Injektionsschadens verschiedene
Faktoren beteiligt sind, von denen die einen vermieden werden kénnen, die
andern nicht. Sofern bei einer Injektion die ersteren ausgeschaltet werden,

- kann bei einem trotzdem auftretenden Injektionsschaden keine Haftpflicht

bestehen.

Als wichtige Tatsache darf festgehalten werden, da3 praktisch bei jeder
Injektion von der Haut aus Bakterien ins Gewebe verschleppt werden. Nur
selten wird dies nicht der Fall sein. Diese einmal stattgefundene Infektion
braucht aber nicht klinisch manifest zu werden, wenn der Organismus die
eingedrungenen Keime abzutéten vermag, was ihm unter normalen Bedin-
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gungen zweifellos gelingen wird. Es wird dabei der Tierarzt fiir einen Injek-
tionsschaden nur haftbar gemacht werden kénnen, wenn er seinerseits die
Bedingungen schafft, aus denen sich eine klinisch sichtbare Infektion ent-
wickeln kann. Wo diese Bedingungen gegeben sein kénnen, geht am offen-
sichtlichsten aus den Ursachen der Injektionsschiden hervor, die in der
Injektionsfliissigkeit, an Spritze und Kaniile, am operativen Eingriff und
am Tier selber liegen konnen.

Schon die physikalischen Eigenschaften der Injektionsfliissigkeit ver-
mogen das Gewebe derart zu alterieren, dafl die lokale Abwehr geschwicht
wird. Hypertonische Loésungen (Irgamid 20%ig, Koffein, natr. salicylic.
50%ig, Novalgin 509%ig) entziehen den Zellen Wasser. Dieselben schrump- .
fen, gehen eventuell zugrunde und werden abgebaut. An der Injektionsstelle

‘bildet sich ein Odem. Je nach der Viskositit ist die Diffusions- und Resorp-
tionsdauer verschieden. So bleiben olige Fliissigkeiten mit hoher- innerer
Reibung (Penicillin in 01, Prolan in 01, Neobenzoestrol, Ol. camphorat. u. a.)
lange liegen und fiihren ebenfalls zu 6dematdser Durchtrinkung. Je grofer
die Menge der beispielsweise subkutan deponierten Fliissigkeit ist, um so
mehr kommen die nachteilig wirkenden Faktoren zur Geltung. Auch wird
die erhohte Spannung durch Einreilen von Gewebe sich ungiinstig aus-
wirken, was auch bei rascher Injektion der Fall sein diirfte, indem die Injek-
tionslésung zu wenig rasch in die Umgebung diffundieren kann.

Auch gewisse chemische Eigenschaften verursachen Gewebsschidigun-
gen. Weicht der pH-Wert der Losung stark von demjenigen des Gewebes
ab, kénnen nekrobiotische Prozesse ausgelést werden. Gefihrlich sind auch
eiweiBfillende Mittel wie Formalin, Phenol und Schwermetallsalzlésungen.
GefaBkontrahierende Mittel (Adrenalin, Koffein) begiinstigen durch die
ortlich auftretende Andmie die Androbierinfektion. Man hat hier vor allem
auch an die Lokalanédsthetika, denen Adrenalin zugesetzt ist, zu denken.
SchlieBlich sind auch die gewebereizenden Eigenschaften des Novarseno-
benzols und des Chloralhydrates bekannt.

Ist die Injektionsfliissigkeit selber Tragerin von pathogenen Keimen,
kommt sie als direkte Ursache in Frage, was jedoch bei der heute sorgfaltigen
Konfektionierung der Injektionslosungen durch die Industrie selten sein
diirfte. Vielmehr werden die Losungen bei wiederholter Entnahme aus der

Flasche infiziert, wobei vor allem Sera gefihrdet sind, da sie fiir die Bakte-

rien einen guten Néhrboden bilden.

Spritze oder Kaniilen sind infiziert, wenn sie unsauber aufbewahrt oder
ungeniigend sterilisiert wurden, vor allem aber wenn infizierte Haut durch-
stochen oder die Kaniilen fiir Punktionen gebraucht wurden.

" Der operative Eingriff der Injektion an und fiir sich bedeutet immer eine
mechanische Schidigung des Gewebes, deren Grofle vorwiegend von der
Schneidefahigkeit und dem Durchmesser der Kaniile, dann aber auch noch
von anderen Faktoren abhéngig ist. Wagenknecht (zit. Koller 1947) und .
Willener (1948) haben gezeigt, daBl mit jedem perkutanen Einstich einer
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Hohlnadel eine bestimmte Menge von Verunreinigungen (Haarteile, Epi-
dermispartikel) ins subkutane Bindegewebe verschleppt werden. Die Menge
dieser Verunreinigungen kann am kleinsten gehalten werden, wenn eine
moglichst feine Kaniile verwendet wird, deren Spitze gut geschliffen ist,
deren Anschlifffliche ebene Beschaffenheit und eine Neigung von etwa
15 Grad zur Achse der Hohlnadel besitzt. Ferner soll die Kaniile durch die
behaarte Haut durchgestochen werden, wobei die Schréigseite der Kaniile
von der Haut weg zu orientieren ist, wenn der Einstich mit dem Haarstrich
erfolgt. Wird gegen den Haarstrich injiziert, mull die Abschrigung gegen

Abb. 1. Subkutane, wahrscheinlich aber auch subfasziale und intravendse Injektion einer

209%,igen Irgamidlésung. Intermuskulére Staphylokokkenabszesse mit Schlingbeschwerden

und Abmagerung. Schlachtung. Der Tierarzt ist haftpflichtig, da er ohne Not die hypertonische
Losung subkutan gespritzt hat.

die Haut gerichtet sein. Abgesehen von den Entziindungsreaktionen, die
durch ‘die mechanische Schidigung ausgelést werden, kommt den Haut-
ausstanzungen besonders als Triger von Keimen Bedeutung zu.

Recht vielgestaltig sind die Ursachen der Injektionsschéden, die am Tier
gelegen sind. Wenn wir zuerst Haut und Haare als Keimtrager betrachten,
so sind sie wohl als Hauptinfektionsquelle anzusehen, wie es die Durchstech-
versuche an Pferden und Rindern (Koller 1947) aufgezeigt haben. Danach
werden beim Durchstechen einer sterilen Kaniile durch die Haut stets eine
mehr oder weniger groe Anzahl von Keimen unter die Haut verschleppt.
Durch Desinfektion der Haut wird aber die Keimzahl ganz wesentlich herab-
gesetzt, ja unter gilinstigen Voraussetzungen bleibt die durchgestochene
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Kaniile sogar steril. Sicher ist, dal die tierische Haut Trigerin von Eiter-
erregern und von Gastdem-Pararauschbranderregern sein kann.

Neben dieser exogenen Infektion besteht auch die endogene Infektions-
moglichkeit, das heillt, dall auf dem Blutweg Bakterien an den Ort der In-
jektion gelangen, dort gute Entwicklungsbedingungen vorfinden und eine
klinisch manifeste Infektion auslosen. Solche Fille sind beim Menschen be-
kannt und miissen auch beim Tier in Betracht gezogen werden ; denn hiufig
kénnen aus Organen und Muskulatur von Tieren, die wegen schweren Darm-,
Gebédrmutter- oder Euterleiden notgeschlachtet wurden, Keime geziichtet
werden. Es bestehen Anhaltspunkte daB im Puerperium des Rindes Para-
rauschbrandbazillen im Blut zirkulieren konnen. Dasselbe ist von den
akuten Magendarmerkrankungen des Pferdes zu sagen, indem nach Koller
(1947) 30 Prozent der Injektionsgasbrandfille beim Pferd mit Koliksym-
ptomen in Zusammenhang stehen. Beim Menschen wird das Angehen von
Injektionsinfektionen auch bei allgemeinen und lokalen Zirkulationsstérun-
gen, Lungen- und Blutkrankheiten, Infektionskrankheiten, Mangelkrank-
heiten und allgemeiner Schwiche beobachtet, wihrend derartige Félle bis
jetzt in der Tiermedizin nicht bekannt geworden sind. Immerhin weist
Koller daraufhin, dal bei seinen Erhebungen iiber 68 Injektionskomplika-
tionen 48mal eine Erkrankung leichter oder schwerer Art im Spiel war;
wihrend es 20mal zu Komplikationen infolge Injektionen an klinisch ge-
sunden Tieren kam.

Die verschiedene Empfindlichkeit der Haustiere gegeniiber Infektionen
iiberhaupt: ist bekannt. Wéahrend das Schwein gegeniiber Injektionsinfek-
tionen praktisch unempfindlich ist, stellt in dieser Beziehung das Pferd
wohl das empfindlichste Haustier dar. Wichtiger im Zusammenhang mit den
Injektionsschiden ist aber die verschiedene Gewebsempﬁndhchke1t KEs zeigt
sich, dal Schiden am zahlreichsten bei subkutanen, weniger bei intra-
muskuliren und am seltensten bei intravenésen Injektionen vorkommen.
Wird die intravenodse Injektion technisch einwandfrei vorgenommen, so
diirften praktisch keine Komplikationen auftreten. Einerseits werden rei-
zende Medikamente im Blutstrom rasch verdiinnt, andererseits werden
Bakterien weggeschwemmt und konnen ortlich nicht zur Wirkung kommen.
Nur bei Schiadigung der Gefiflintima zeigen sich ortliche Komplikationen.
In der Muskulatur liegen insofern giinstigere Verhiltnisse vor, als dieses Ge-
webe gut durchblutet ist und deshalb die Resorption rascher vor sich geht
als in der Subkutis, wo eine Infektion weniger gut iiberwunden wird und
sich namentlich die gewebsschéidigenden Einfliisse der Injektionslosungen
bemerkbar machen. So werden im subkutanen und paravenosen Gewebe die
weitaus meisten Komplikationen, wie Phlegmonen, Abszesse, Gasbrand und
Tetanus gesehen. :

Von den iibrigen In]ektlonsarten werden in der Praxis noch die intra-
peritoneale und die epidurale Injektion haufiger ausgefiihrt. Davon sind uns
weniger Schadenfille bekannt, da einerseits die intraperitoneale Applika-
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tion von Medikamenten weder lange noch allgemein iiblich ist und epidural
mit besonderer Sorgfalt injiziert wird. Immerhin sei darauf aufmerksam
gemacht, daf} intraperitoneale Injektionen von Chloralhydrat beim Schwein
eine fibrinose Peritonitis auslésen und nach einem Monat oder spéiter zum

Abb. 2. Subkutane Injektion von Vetalgin (509%ig!) bei Kolik. Malignes Odem. Heilung. Der
Tierarzt ist nicht haftbar, da er wegen heftigen Abwehrbewegungen des Pferdes die intravenése
Injektion nicht ausfithren konnte und die Stichstelle lege artis desinfiziert hatte.

Tode fithren konnen. Es sollen deshalb nur eine 49,-Losung (4,19%ige
Chloralhydratlosung ist isotonisch) verwendet und prinzipiell alle iiber
20 Kilo schweren Schweine nur intravenos betdubt werden (Vogel 1950).
Wenn nun die geschilderten Ursachen der Injektionsschiden mit dem
Tatbestand eines zum Verschulden gereichenden Kunstfehlers in Beziehung
gebracht werden, so ergibt sich die Folgerung, daB3 das Setzen einer Injek-
tionsinfektion an und fiir sich dem Tierarzt nicht als Kunstfehler angerech-
net werden darf, wenn er die notigen Maflnahmen getroffen hat, um infek-
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tiose Komplikationen zu vermeiden. Wir wissen, dal} praktisch von der
Haut aus auch nach Desinfektion bei jeder Injektion Hautbestandteile und
Bakterien in die Tiefe mitgerissen werden, was uns aber nicht entbindet,
deswegen jegliche VorsichtsmaBnahmen auBler acht zu lassen. Jede Injek-
tion mull so vorgenommen werden, dal3 die nicht absolut vermeidbare In-
fektion keine klinischen Erscheinungen auslost, was wiederum dadurch ge-
schieht, dal man sich bei jeder Injektion vergegenwirtigt, was fiir eine

Abb. 3. Ausgedehnte Haut- und Fasziennekrosen an der rechten Seitenbrust und am rechten
Vorarm einer Kuh nach Injektion einer infizierten Lisung. Haftpflicht der Firma, da auch un-
' eriffnete Flaschen mit Staphylokokken infiziert waren.

Injektionslosung appliziert werden soll, in welches Gewebe injiziert und
welche Tierart behandelt wird. Zudem hat die Einspritzung technisch ein-
wandfrei mit sauberen, nicht infizierten Spritzen und Kaniilen zu erfolgen.

Daraus ergeben sich folgende Grundsitze:

1. Losungen, die subkutan oder intramuskuldr reizen, sind intravends zu
applizieren. Ist dies nicht moglich, so ist nach sorgfialtiger Desinfektion
streng subkutan zu injizieren. Die Desinfektion der Haut mit Alkohol,
Jodbenzin oder besser mit 5%iger Jodlosung vermag den Keimgehalt
wesentlich herabzusetzen. ,

Penicillin in Ol, das intramuskuliir injiziert werden muf}, wird vom Pferd
am besten in der Kruppenmuskulatur ertragen. Am Hals und an der
Vorderbrust mit den zahlreichen intermuskuldren Faszienrdumen erzeugt

bo
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es oft ausgedehnte Schwellungen. An der Kruppe treten sie selten auf.
Vorteilhafter wird Penicillin in wisseriger Suspension verwendet.

3. Beim Pferd, das gegeniiber Infektionen am empfindlichsten ist, soll die
Injektionsstelle stets desinfiziert werden, wihrend diese Malnahme unter
Beriicksichtigung von Punkt 6 bei Massenimpfungen gesunder Rinder
und Schweine weggelassen werden kann.

4. Die Haare sind an der Einstichstelle nicht zu scheren, da an der behaarten
Haut durch die Kaniile am wenigsten Hautpartikel ausgestanzt werden.

5. Spritzen und Kaniilen werden nach sorgfiltiger Reinigung vorteilhaft in
709%,igem Alkohol mit Zusatz von 5%, Formalin aufbewahrt. Sind sie in-
fiziert, miissen sie in 2%iger Sodal6sung mit 0,1 bis 0,29, Formalin aus-
gekocht werden, da nur auf diese Weise auch Sporen abgetdtet werden.

6. Besonders ist darauf zu achten, dafl Krankheitserreger nicht von einem
Tier zum andern oder gar von Bestand zu Bestand iibertragen werden
(Schweinepest, Schweinerotlauf, Gasbrand, Hundestaupe, infektitse
Animie!). Durch Wechseln oder Sterilisieren der Kaniilen kann derarti-
gen Ubertragungen vorgebeugt werden.

Die eingestreuten Abbildungen zeigen einige Injektionsschidden und deren
Beurteilung in bezug auf die Haftpflicht des Tierarztes.

Résumé
L’auteur expose, quant & son origine, la complexité des dommages causés par les
injections ainsi que la responsabilité endossée & cet égard par le vétérinaire.
Riassunto
Sulle basi delle rispettive cause, si illustra la natura complessa dei danni prodotti
dalle iniezioni e la si mette in relazione con la responsabilitd del veterinario.
Summary

The complex nature of the injection damages is demonstrated by their causes
and brought in relation to the liability of the veterinarian.
Literatur

HeuBler, H.: Vorlesung iiber gerichtliche Tierheilkunde. — Koller, A.: Dissert. Ziirich
1948, — Willener, A, W.: Dissert. Bern 1948. — Vogel, G.: Tierarztl. Umschau 5 368, 1950.

47



	Die forensische Bedeutung der Injektionsschäden

